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Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Stadtrat beschließt die Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Mayen über die Bildung
eines Seniorenbeirates wie folgt:

I. Änderung

§ 3 Abs.1, Satz 1 wird wie folgt geändert:

Der Seniorenbeirat hat ________ stimmberechtigte Mitglieder.

2. Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Sachverhalt:

Zur Darstellung der Stärkeverhältnisse im Zuge der Kommunalwahl vom 09.06.2024 soll die
Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder nach § 3 der Satzung der Stadt Mayen über die
Einrichtung eines Seniorenbeirates angepasst werden. Die Anzahl der Mitglieder soll von den
Fraktionen festgelegt werden.

Die Wahl des Beirates erfolgt dann in der kommenden Sitzung des Stadtrates.

Finanzielle Auswirkungen:

Den Beiratsmitgliedern ist die in der Hauptsatzung geregelte Aufwandsentschädigung zu
zahlen.

Anlagen:

keine
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